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1.  BAUTÄTIGKEITEN 

 
Einfriedungen und Zäune: 

 

Bei der Errichtung von Einfriedungen (Mauern) und Zäunen ist lt. Tiroler Bauordnung (TBO) 
folgendes zu beachten: 

1. Bei Einfriedungen und Zäunen zwischen Privatgrundstücken bis zu einer Höhe von 150 cm 
bedarf es keiner Bauanzeige bei der Gemeinde. 

2. Einfriedungen und Zäune zwischen Privatgrundstücken von 150 cm bis 200 cm sind 
jedenfalls vor deren Errichtung bei der Gemeinde anzeigepflichtig. Die Festlegung der Höhe 
(max. 200 cm) erfolgt in Absprache mit den betroffenen Grundstücksbesitzern und dem 
Bürgermeister. 

3. Einfriedungen und Zäune, die an Gemeindewege grenzen, sind - unabhängig von ihrer Höhe - 
jedenfalls anzeigepflichtig!  
Die TBO gibt hier unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und des Ortsbildes eine 
maximale Höhe von 200 cm (gemessen vom Straßenniveau) an. 
Daher kann die bewilligte Höhe einer Einfriedung oder eines Zaunes je nach Standort 
unterschiedlich sein.  
Die Festlegung der tatsächlichen Höhe erfolgt in Absprache mit dem Bürgermeister, in 
manchen Fällen auch nach Beurteilung des Bauausschusses. Dabei ist zu beachten, dass die 
maximale Höhe von 200 cm keinesfalls überschritten werden darf und bei Neuerrichtungen ggf. 
eine Vermessung der Grenzpunkte erfolgen muss. 

4. Einfriedungen und Zäune, die an die Landesstraße grenzen (Salz- und Bahnstraße), dürfen 
nur in Abstimmung mit der Landesstraßenverwaltung errichtet werden. 

5. Lebende Zäune und Hecken sind von einer Höhenbegrenzung ausgenommen!  
Zu beachten ist allerdings, dass in Gemeindestraßen ragende Sträucher, Hecken und Äste 
vom Grundbesitzer unaufgefordert zurückzuschneiden sind (Verkehrssicherheit, Ortsbild)! 

 
 
Errichtung von Photovoltaik-Anlagen:  

           Neue Bestimmungen - siehe Gemeindemitteilung 08/23 vom November 2023  
         

 
Allgemein bitte und empfehle ich, sich in jedem Fall vor der Umsetzung eines Bauprojekts 
mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen. 
 

Hinweis: Die amtlichen Mitteilungen der Gemeinde sind auf der Gemeinde-Homepage  
                www.hatting.at und auf der App „Gem2Go“ (unter „Erkunden – Aktuelles/Termine“) 
                jederzeit nachlesbar. 
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2.  HÄRTEGRAD TRINKWASSER AKTUELL:  2,4 °DH 
 

 
Durch die Inbetriebnahme des neuen, wesentlich größeren Trinkwasserbehälters und die Erweiterung 
der Wasserversorgungsanlage im Jahre 2019 benötigen wir für die Wasserversorgung kaum noch 
Grundwasser aus unserem Tiefbrunnen.  
Dadurch hat sich wie erwartet der Härtegrad unseres Trinkwassers entscheidend nach unten 
verändert. Mittlerweile hat sich der Härtegrad stabilisiert und die aktuellen Messungen haben im Dorf 
einen Härtegrad von 2,4 °dH und am Hattingerberg von 1,9 °dH ergeben. 

Bei der Dosierung von Waschmittel oder bei Einstellungen von Maschinen (Kaffeemaschinen, 
Geschirrspüler, …) kommt es oft auf den Härtegrad des Wassers an. Dabei wird Trinkwasser in drei 
Härteklassen eingeteilt: 
 

Härtebereich Härtegrade 

weich weniger als 8,4 °dH 

mittel 8,4 bis 14 °dH 

hart mehr als 14 °dH 

 
 

3. ABFALLBESEITIGUNG 
 
Bio-Abfall: 

Rechtzeitig zum Beginn der Gartensaison werden die Bio-Abfälle ab 02. April wieder wöchentlich 
abgeholt.  

Zur Erinnerung:  

Bei der Grundgebühr für die Biomüllentsorgung ist die Entleerung eines 120-Liter-Behälters 
inkludiert. Bitte darauf achten, dass die Bio-Tonne nicht überfüllt ist. Der Deckel muss geschlossen 
sein. 
Sollte mehr Bioabfall anfallen, so kann man im Bürgerservice Papiersäcke beziehen (120-Liter-Sack 
zu je 1,00 €) oder einen zusätzlichen 120-Liter-Behälter zum Selbstkostenpreis kaufen.  
Für eine zusätzliche Entleerung ist eine Schleife anzubringen, die im Bürgerservice zum Preis von 
4,90 € erhältlich ist. 
Um eine starke Verschmutzung der Bio-Tonne zu verhindern, empfehlen wir, einen 120-Liter-
Papiersack vor deren Befüllung hineinzugeben. 

 
 

Müll-Abfuhrplan: 

Leider wurde der rechtzeitig versandte Müll-Abfuhrplan 2024 nicht an alle Haushalte zugestellt. Der 
Abfuhrplan ist im Bürgerservice erhältlich oder auf unserer Homepage (unter „Umwelt – Recycling“) 
und auf der Gemeinde-App „Gem2Go“ (unter „Erkunden – Aktuelles/Termine“) jederzeit aufrufbar. 
Auf der App gibt es auch eine automatische Erinnerungsfunktion für die Abfuhrtage. 

 
 
 

TIPP:  Die gratis-App „GEM2GO“ herunterladen und immer über unsere Gemeinde  

            top informiert sein! 👍 

 
 

Euer Bürgermeister 
 


